





§31 KDG - Meldung von Verarbeitungstätigkeiten – Verfahrensverzeichnis

§ 31 Abs. 1 KDG - Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen. Die unten folgende Übersicht dient der Schnellerfassung der Verarbeitungstätigkeiten. Je Verarbeitungstätigkeit ist ein vollständiges Formular „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ auszufüllen.

Nach § 31 Abs. 1 KDG sind zu jedem automatisierten Verfahren unter anderem die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung anzugeben. Ein automatisiertes Verfahren umfasst sämtliche Programme oder Programmteile, mit denen die Daten verarbeitende Stelle, personenbezogene Daten, aufgrund einer bestimmten Rechtsgrundlage für einen bestimmten Zweck verarbeitet.

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten und auf Anfrage der Datenschutzaufsicht das vollständige Verzeichnis zur Verfügung.


	Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen
	Name und Kontaktdaten des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
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	[bookmark: Betreff][bookmark: Briefbeginn]Nr.
	Zweck
	Kategorien betroffener Personen
	Datenkategorien
	Rechtsgrundlage
	Empfänger (intern/ extern)
	Löschfrist
	Techn. u. organisa. Maßnahmen
	Datum

	I.
	Dienstbetrieb/Personal/Verwaltung
	
	

	1
	 Dienstbesprechungen, Elterngespräche, Gremiensitzungen, Gespräche mit externen Partnern (runder Tisch Landratsamt, Kommune, KVJS, Fachberatung, etc.), Einstellungsgespräche, etc. per Videokonferenzsystem führen
	Beteiligte Personen, z.B. Mitarbeitende, Sorgeberechtigte, Gremienmitglieder, Bewerberinnen und Bewerber, sonstige Externe, etc.
	Vorname, Name, E-Mailadresse, Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-Hardwareinformationen
Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts gespeichert werden
	§ 6 Abs. 1 Buchst. f) KDG 
Erfüllung eines Vertrages, Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, § 6 Abs. 1 Buchst. c) KDG
	Organisatorinnen/ Organisatoren,
Anbieter des Videokonferenzsystems
	Für Webex-Meetings 60 Tage,
Alle weiteren Löschfristen werden vom Hersteller vorgegeben (cisco-webex-app-and-messaging-privacy-data-sheet.pdf)

	Die Videokonferenz selbst wird nicht aufgezeichnet; damit ist das Thema Löschung hier nicht relevant
	

	2
	Betrieb einer Homepage zur Außendarstellung der Kath. Kita (i.d.R. unter dem Dach/ der Homepage der Kath. Kirchengemeinde)
	Beschäftigte, Sorgeberechtigte, Interessenten, Bewerberinnen und Bewerber
	Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-Hardwareinformationen, ggfs. Nutzerverhalten und Standort des Besuchers
	§ 6 Abs. 1 Buchst. g) KDG
	WebCommerce
	Server-Logdaten werden beim Besuch der Homepage durch den Anbieter gespeichert.
die Löschung erfolgt nach 30 Tagen.
	
	

	3
	Vertrieb eines Newsletters, 
	Interessenten, Sorgeberechtigte
	E-Mailadresse, Teilnehmer
	§ 6 Abs. 1 Buchst. b) KDG (Einwilligung)
	
	Nach Widerruf der Einwilligung oder Widerruf für das Informationsangebot

	
	

	
	Elterninformation 
	Sorgeberechtigte
	Kontaktdaten, Mailadressen Sorgeberechtigte
	§ 6 Abs. 1 c); Erfüllung des Aufnahmevertrages
	


Bei Nutzung von Stay informded, Fa. Stay informed
	Nach Beendigung des Aufnahmevertrages
Bei Nutzung von Stay informed; Stammdaten; Nachrichtendaten Löschfrist wie oben. Löschung erfolgt durch örtlichen Administrator
	
	

	4
	Bewerbungsverfahren für ein Beschäftigungsverhältnis, Auszubildendenverhältnis, Praktikantenverhältnis, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Bundesfreiwilligendienst
	Bewerberinnen und Bewerber, Initiativbewerbende, Beschäftigte
	Name, Vorname, Kontaktdaten, Lebenslauf, Qualifikationen und Zeugnisse, sonst. Bewerbungsunterlagen, Gesundheitsdaten insb. Behinderungsgrad
	§ 6 Abs. 1 Buchst. c) KDG
§ 53 KDG
§ 15 Abs. 4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
	Im Bewerbungsprozess: Beteiligte, z.B. Leitung Kindertageseinrichtung, Kindergartengeschäftsführung (KGF), Stiftungsrat
bei FSJ, Bundesfreiwilligendienst: Träger des Freiwilligendienstes i.d.R. Caritasverband der Erzdiözese Freiburg e.V.  
Mitarbeitervertretungen/Schwerbehindertenvertretungen
	Fall 1: Bei Absage:
6 Monate nach Absage bei erfolgloser Bewerbung (auch wegen Abwehrung von AGG-Ansprüchen)
Oder
Verbleib im Bewerberpool bei schriftlichem Einverständnis der/des Bewerbenden

Fall 2 Einstellung
Bei Einstellung Übergabe Daten an zuständige Personalabteilung (Aufbewahrung bis 6 Monate nach Austrittsdatum)

	Die Weiterleitung der Bewerbungsunterlagen (Papier oder elektronisch) an die unmittelbar am Auswahlverfahren Beteiligten zu dem genannten Zweck geschieht auf Vertrauensbasis. Das Vertrauen umfasst die vollständige Rückgabe/ Löschung der Bewerberdaten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens. Zur Löschung werden die Empfänger von Bewerbungsdaten explizit im Zuge der Unterlagen und Info-Versands aufgefordert.

	

	5
	Im Rahmen eines Einstellungsverfahrens: 
Prüfung der Selbstauskunftserklärung, Erklärung zum grenzachtenden Umgang und des erweiterten Führungszeugnisses

	Bewerberinnen und Bewerber, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Freiwilligendienstleistende (FSJ, Bufdi),
prüfende Person
	Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Mailkontakt, Tätigkeit/Dienstbezeichnung, Einsatzort/Seelsorgeeinheit/Verband, Einrichtung/Dienstort, ggf. Einträge im Führungszeugnis, Ergebnis der Einsichtnahme, Datum der Schulung, Ort der prüfenden Personen
	§ 8a SGB VIII i.V.m. § 72a SGB VIII Schutzauftrag für Kinder, § 47 Abs. 2 SGB VIII
AROPräv § 6 Ziffer 1, 
KDG §6 Ziffer 1 d 

	Beteiligte im vorgeschriebenen Prozess
	5.2 RO-Prävention: Aufbewahrungsfristen nach den Vorgaben für Personalakten, Voruntersuchungsakten und § 47 Abs. 2 SGB VIII: 
Nach min. 5 Jahren Archivierung der Dokumente 
	
	

	6
	Während eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses: 
Prüfung des erweiterten Führungszeugnisses

	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, prüfende Person
	Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Mailkontakt, Tätigkeit/Dienstbezeichnung, Einsatzort/Seelsorgeeinheit/Verband, Einrichtung/Dienstort, ggf. Einträge im Führungszeugnis, Ergebnis der Einsichtnahme, Datum der Schulung, Ort der prüfenden Personen
	§ 8a SGB VIII i.V.m. § 72a SGB VIII Schutzauftrag für Kinder, § 47 Abs. 2 SGB VIII

AROPräv § 6 Ziffer 1, 
KDG §6 Ziffer 1 d


	Beteiligte im vorgeschriebenen Prozess
	5.2 RO-Prävention: Aufbewahrungsfristen nach den Vorgaben für Personalakten, Voruntersuchungsakten und § 47 Abs. 2 SGB VIII: 
Nach min. 5 Jahren Archivierung der Dokumente 
	
	

	7
	Arbeitszeiterfassung
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Name, Vorname, Arbeitszeit Soll und Ist
	§ 53 KDG, § 47 Abs. 2 SGB VIII, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, MiLoG, AVO, Arbeitsvertrag
	Leitung Kindertageseinrichtung, KGF
	Min. bis zum Abschluss der Betriebsprüfung (Empfehlung: 5 Jahre)

	
	

	8
	Dienstpläne
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Name, Vorname, Arbeitszeit
	§ 6 Abs. 1 Buchst. f) KDG, § 47 Abs. 2 SGB VIII;
AVO, Arbeitsvertrag, § 36 ff. Mitarbeitervertragsordnung (MAVO)


	Die Personen, die die Dienste übernehmen
Leitung Kindertageseinrichtung, KGF
Mitarbeitervertretung im Beteiligungsverfahren
	Min. bis zum Abschluss der Betriebsprüfung (Empfehlung: 5 Jahre)
	
	

	9
	Unverzügliche Personalmeldung (UVP) über Kita-Data-Webhouse
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Name Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Berufsjahren und Qualifikation
	§ 47 Abs. 1 SGB VIII
	Kommunalverband für Jugend und Soziales Ba-Wü (KVJS), Leitung Kindertageseinrichtung, KGF
	Ggfs. Speicherung durch Kita-Data-Webhouse und Löschung entsprechend der jeweiligen Bestimmungen gem. § 47 Abs. 2 SGB VIII: nach min. 5 Jahre

	
	

	10
	Liste Personalvertragsdaten
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Beginn Arbeitsverhältnis, Beschäftigungsumfang, Reduzierungstatbestände Beschäftigungsumfang gem. AVO, Befristung
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII, AVO, Arbeitsvertrag
	Leitung Kindertageseinrichtung, KGF, Mitarbeitervertretung (MAV)
	Für Vertragsdokumente und Zahlungsbegründende Dokumente: 10 Jahre ab Austrittsdatum

	
	

	11
	Mitarbeiterverwaltung, Listen 
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Urlaub, Sonderurlaub, , Fortbildung
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII, Entgeltfortzahlungsgesetz, § 167 SGB IX (BEM), AVO, Arbeitsvertrag
	Leitung Kindertageseinrichtung, KGF
	6 Jahre ab Entstehung
	
	

	12
	Personalentwicklung, Fortbildungsverpflichtungen
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Name, Qualifikationen, Zeugnisse
	§ 53 KDG, § 47 Abs. 2 SGB VIII, AVO, Ordnung für die Fort- und Weiterbildung der pädagogisch tätigen Beschäftigten in katholischen Tageseinrichtungen für Kinder, RO-Prävention u. AROPräv, Arbeitsvertrag
	Leitung Kindertageseinrichtung, KGF, Personalabteilung, externe Schulungsanbieter (z.B. Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg, Präventionsbeauftragte)
	3 Jahre nach Austrittsdatum

	
	

	13
	Übersicht Praktikantenverhältnisse, FSJ, Bundesfreiwilligendienst
	Praktikantinnen und Praktikanten, FSJler, Bufdi
	Kontaktdaten, Geburtsdaten
	§ 53 KDG, § 47 Abs. 2 SGB VIII, Vertrag

	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, KGF
	Für Vertragsdokumente und Zahlungsbegründende Dokumente: 10 Jahre ab Austrittsdatum

Für interne Bearbeitungsdokumente: Ab Entstehung 5 Jahre

	
	

	14
	Ehrenamtliche (z.B. Lesepaten, Busbegleiter, etc.) Erklärung zum Grenzachtenden Umgang, ggf. Prüfung des erweiterten Führungszeugnisses
Teilnahmebescheinigung Basisschulung
	Ehrenamtliche,
prüfende Person
	Name, Vorname, 
Anschrift, Geburtsdatum, Mailkontakt, Tätigkeit/Dienstbezeichnung, Einsatzort/Seelsorgeeinheit/Verband, Einrichtung/Dienstort, ggf. Einträge im Führungs-zeugnis, Ergebnis der Einsichtnahme, Datum der Schulung, Ort der prüfenden Personen
	§ 8a SGB VIII i.V.m. § 72a SGB VIII Schutzauftrag für Kinder, § 47 Abs. 2 SGB VIII

AROPräv § 6 Ziffer 2, §6 KDG

	Beteiligte im vorgeschriebenen Prozess
Leitung Kindertageseinrichtung, KGF, im Einzelfall auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	5.2 RO-Prävention: Aufbewahrungsfristen nach den Vorgaben für Personalakten, Voruntersuchungsakten und § 47 Abs. 2 SGB VIII: 
nach mind. 5 Jahre Archivierung der Daten
	
	

	15
	Übersicht Elternbeiräte
	Elternbeiräte
	Kontaktdaten
	§ 5 KiTaG, Richtlinien des Kultusministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales über die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 KiTaG, § 47 Abs. 2 SGB VIII
	Leitung Kindertageseinrichtung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sorgeberechtigte, KGF
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII: nach min. 5 Jahre

	
	

	16
	Durchführung Kita-Fest
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Helferinnen und Helfer
	Name, Vorname
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Helferinnen und Helfer
	Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG
	
	

	17
	Spender-/Sponsoren- pflege; Dankbriefe
	Einzelpersonen, Firmen
	Name, Vorname, Firmenname, Anschrift, Tel., Mail
	Vertrag, 
§ 6 Abs. 1 g) KDG
	Verantwortliche Mitarbeiterin/Mitarbeiter

	Ein Jahr nach erfolgter Gabe/ Spende

	
	

	18
	Beziehungspflege z.B. durch
Weihnachtskarten/Ostergruß etc. –
	Ehrenamtliche, Kooperationspartner (Kommune, Fachberatung, etc.), Sorgeberechtigte
	Name, Vorname, Anschrift
	§ 6 Abs. 1 Buchst. f) KDG
	Leitung Kindertageseinrichtung, KGF
	Ein Jahr

	
	

	II.
	Kind und Sorgeberechtigte
	

	19
	Bewerbung um einen Kindergartenplatz

	Kind, Sorgeberechtigte
	Name, Anschrift, Geburtsdaten Kind und Sorgeberechtigte, (Staatsangehörigkeit, Konfession freiwillig)
Telefon, E-Mail, (Tel. oder Mail ist Pflicht), vorherige Betreuung Kind, Sorgerecht, Familienstand, Status, Patchworkfamilie, Geschwisterkinder; gewünschte Betreuungszeiten, gewünschte Aufnahme
	§ 24 SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG): Rechtsanspruch Kita-Platz, Vorvertrag
	Leitung Kindertageseinrichtung, Kommune, KGF

	Wenn Familie sich gegen den Kindergarten entscheidet;
Bei Absage durch den Kindergarten 
Wenn Zusage, dann werden diese Daten übernommen

	
	

	20
	Durchführung Aufnahmevertrag
	Kind, Sorgeberechtigte
	Siehe Nr. 21, zusätzlich: Gesundheitsdaten Kind, abholberechtigte Personen mit deren Kontaktdaten, Bankverbindung
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII, § 24 SGB VIII, KiTaG: Rechtsanspruch Kita-Platz, Aufnahmevertrag
	Leitung Kindertageseinrichtung, KGF
	Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG 
	
	

	21
	Einholung ärztlicher Unbedenklichkeitsbescheinigung und Bestätigung Impfberatung
	Kind
	Gesundheitsdaten Kind und Kontaktdaten Arzt
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII, § 4 KiTaG, § 34 Abs. 10a Infektionsschutzgesetz (IFSG)
	Leitung Kindertageseinrichtung, KGF
	Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG 
	
	

	22
	Impfnachweis Masern einholen
	Kind
	Name, Impfstatus, Gesundheitsdaten, Kontaktdaten des Arztes
	§ 47 Abs. 2 SGB, § 20 Abs. 8 IFSG 
	Leitung Kindertageseinrichtung 
	Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG 
	
	

	23
	Einschulungsuntersuchung
	Kind, welches im folgenden Jahr eingeschult wird, Sorgeberechtigte dieses Kindes
	Name, Kontaktdaten, Geburtsdatum Kind und Namen mit Adresse der Sorgeberechtigten
	§ 91 Schulgesetz
Verordnung des Sozialministeriums zur Durchführung schulärztlicher Untersuchungen sowie zielgruppenspezifischer Untersuchungen und Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Schulen,
VwV ESU und Jugendzahnpflege

	Jeweilig zuständiges Landratsamt
	Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG 
	
	

	24
	Zahnärztliche Untersuchung
	Kind, Sorgeberechtigte
	Name des Kindes, Sorgeberechtigte
	VwV ESU und Jugendzahnpflege,
Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Ba-Wü e.V. 
Freiwillige Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, regionale Arbeitsgemeinschaft, beauftragte Zahnärzte, 
	bei Widerruf Einverständniserklärung
Dokumentation der Zahnbefunde bleibt beim Gesundheitsamt, dortige Löschfristen gelten
	
	

	25
	Meldung Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII
	Kind, ggf. andere Kinder, ggf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle weiteren Personen (intern u. extern), die mit Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in Verbindung gebracht werden
	Name Kind, ggf. andere Kinder, ggf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weitere Personen mit Angaben zu Verdachtsmomenten
	§ 8a SGB VIII i.V.m. § 72a SGB VIII Schutzauftrag für Kinder, § 47 Abs. 1 SGB VIII

	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, KGF, Sorgeberechtigte
insoweit erfahrene Fachkraft, Jugendamt
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII: nach min. 5 Jahre

	
	

	26
	Meldung Kindeswohlgefährdung nach § 47 Abs. 1 
	Kind, ggf. andere Kinder, ggf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle weiteren Personen (intern u. extern), die mit Kindeswohlgefährdung in Verbindung gebracht werden
	Name Kind, ggf andere Kinder, ggf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weitere Personen mit Angaben zu Ereignissen, Taten, Verhalten, Verdachtsmomenten
	§ 47 Abs. 1 SGB VIII
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, KGF, Stiftungsrat, Sorgeberechtigte
Kommunalverband für Jugend und Soziales Ba-Wü (KVJS), zuständige Jugendämter, weitere staatliche und kirchliche Aufsichtsbehörden, ggf. Polizei, ggf. Strafverfolgungsbehörden
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII: nach min. 5 Jahre

	
	

	27
	Kontrolle/ Überwachung Anwesenheit
	Kind
	Anwesenheitszeiten, Name, Vorname, Geburtsdatum 
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII, Aufnahmevertrag, Brandschutzvorschriften, Vorgaben zur Aufsichtspflichterfüllung
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII: nach min. 5 Jahre

	
	

	28
	Entwicklungsdokumentation
	Kind, ggf. andere Kinder
	Entwicklungsprofil des Kindes
	Aufnahmevertrag, Orientierungsplan Ba-Wü
Einwilligung der Sorgeberechtigten bei Weitergabe
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sorgeberechtigte
Bei Einwilligung Sorgeberechtigte: insoweit erfahrene Fachkraft, Jugendamt, Ärzte, weitere Kooperationspartner der Kita
	Beendigung Betreuungsverhältnis mit Übergabe an die Sorgeberechtigten 
Oder
Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG

	
	

	29
	Entwicklungsdokumentation-Foto
	Kind, ggf. andere Kinder
	Entwicklungsprofil des Kindes, Fotos
	Aufnahmevertrag, Orientierungsplan Ba-Wü 
Einwilligung der Sorgeberechtigten bei Weitergabe
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sorgeberechtigte
Bei Einwilligung Sorgeberechtigte: insoweit erfahrene Fachkraft, Jugendamt, Ärzte, weitere Kooperationspartner der Kita
	Beendigung Betreuungsverhältnis mit Übergabe an die Sorgeberechtigten
Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG

	
	

	30
	Entwicklungsdokumentation-Ton- und Videoaufzeichnungen
	Kind, ggf. andere Kinder
	Entwicklungsprofil des Kindes, Ton- und Videoaufzeichnungen
	Aufnahmevertrag, Orientierungsplan Ba-Wü
Einwilligung der Sorgeberechtigten bei Weitergabe
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sorgeberechtigte
Bei Einwilligung Sorgeberechtigte: insoweit erfahrene Fachkraft, Jugendamt, Ärzte, weitere Kooperationspartner der Kita
	Beendigung Betreuungsverhältnis mit Übergabe an die Sorgeberechtigten
Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG 
	
	

	[bookmark: _Hlk166750645]31
	Runder Tisch zur Abklärung Förderbedarf eines Kindes aufgrund Behinderung/drohender Behinderung
	Kind, Sorgeberechtigte 
	Namen, Geburtsdatum, Entwicklungsstand, ggf. ärztliche Einschätzung, ggf. Krankheiten, ggf. sonstige Gesundheitsdaten  
	Teil 2 SGB IX, § 35a SGB VIII
§ 6 Abs. 1 Buchst. b) KDG (Einwilligung der Sorgeberechtigten) 
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sorgeberechtigte, KGF, ggf. Beratungsstellen, ggf. Ärzte, ggf. Verantwortliche in zuständigen Behörden der Landkreise, Stadtkreise
Ggf. Fachberatung
	Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG 
	
	

	32
	Fotografie, Video, Ton; (Anhang 15 Aufn.heft), Aushang, Weitergabe und Veröffentlichung von Fotos (Anhang 16 und 17 Aufn.heft)
	Kind, andere Kinder
	Fotos, Videos, Tonaufnahmen
	§ 6 Abs. 1 Buchst. b) KDG (Einwilligung der Sorgeberechtigten)
siehe Aufnahmevertrag 
	Sorgeberechtigte
Kirchengemeinde, Kommune, Tageszeitung
	Bei schriftlichem Widerruf, spätestens wenn der Aufnahmevertrag beendet ist.
	
	

	[bookmark: _Hlk166750716]33
	Telefon-/Mail-/Kontaktliste von Sorgeberechtigten und deren Kindern
	Kind, Sorgeberechtigte
	Kontaktdaten, Geburtsdatum Kind
	Aufnahmevertrag

	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG 
	
	

	[bookmark: _Hlk166750733]34
	Übersicht über persönliche Rahmendaten
	Kind, Sorgeberechtigte, abholberechtigte Personen, Notfallkontakte, Gesundheitsdaten
	Name, Geburtsdatum Kind; Schulbeginn, zusätzlicher Förderbedarf, (z.B. Sprachförderung, begleitende Hilfe), Krankheiten, Allergien
	Aufnahmevertrag

	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Löschen, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.
§75 BDSG oder
Beendigung Betreuungsverhältnis mit Übergabe an die Sorgeberechtigten
	
	

	35
	Statistik Kita-Data Webhouse 
	Kind, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Name Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Berufsjahren u. Qualifikation
anonymisiert mit Betreuungszeit, Muttersprache, Geburtsjahr; Förderbedarf
	§ 47 SGB VIII
	Kommunalverband für Jugend und Soziales Ba-Wü (KVJS), Kommune, Leitung Kindertageseinrichtung, KGF
	Ggfs. Speicherung durch Kita-Data Webhouse und Löschung entsprechend der jeweiligen Bestimmungen gem. § 47 Abs. 2 SGB VIII nach min. 5 Jahre
	
	

	36
	Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen (Verbandsbuch)
	Insbesondere Kinder, aber auch: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, FSJler u. Bufdi’s im Rahmen der Freiwilligendienste, Sorgeberechtigte, weitere interne und externe Personen
	Unfallopfer, Ersthelfer, Zeugen: Name der verletzten/erkrankten Person, Angaben zum Hergang des Unfalls/Gesundheitsschadens (Uhrzeit, Ort, Hergang, Art und Umfang der Verletzung/ Erkrankung, Name der Zeugen)
Erste-Hilfe-Leistungen (Datum/ Uhrzeit; Art und Weise der Erste-Hilfe-Maßnahmen, Name der Ersthelferin/ des Ersthelfers)
Gesundheitsdaten

	Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften der DGUV durch Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen
§ 6 Abs. 1 Buchst. a) KDG i.V.m. § 24 Abs. 6 DGUV V. 1 / DGUV Information 204-020

	Leitung Kindertageseinrichtung, KGF
	§ 47 Abs. 2 SGB VIII: 5 Jahre

	
	

	37
	Beitragsabrechnung
	Kontoinhaber, Verwendungszweck (Kürzel Kind, etc.)
	Bankverbindung
	Aufnahmevertrag
	Leitung Kindertageseinrichtung, Verwaltungskraft
	Finanzdaten; 10 Jahre

	
	

	38
	Beitreibung fehlende Elternbeiträge
	Vertragspartner (i.d.R. Sorgeberechtigte), Kind
	Kontaktdaten, Zahlungsrückstand
	Aufnahmevertrag
	KGF, Inkassobüro
	Finanzdaten; 10 Jahre

	
	

	
	Anmerkung:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst immer auch die Leitung der Kindertageseinrichtung. 
Die Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden/ die Geschäftsstelle für Große Gesamtkirchengemeinden übernimmt Aufgaben u.a. des Rechnungswesens, der Personalverwaltung, der Geschäftsführung Kindertageseinrichtungen und der Verwaltungsbeauftragung der Kirchengemeinde und der Kindertageseinrichtung.
Die Verarbeitung personenbezogener Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Aufgaben erfolgt dort. Die Beauftragung der Verrechnungsstelle erfolgt durch den Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen.
Hinweis zur Anwendung und Darstellung von IT-Programmen (z.B. COM. Kita, Little Bird, etc.): IT-Anwendungen müssen nicht zwingend im VVT aufgeführt werden. Die Benennung erfolgt entweder in einer gesonderten Liste oder im entsprechenden Verarbeitungsvorgang direkt (z.B. bei COM. Kita in Zeilen 22, 40).   
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